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Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz 
 
Nr. 1 Änderung der Satzung des Verbandes 

der Diözesen Deutschlands 
 
Dem Amtsblatt Januar 2021 liegt die Änderung der 
Satzung des Verbandes der Diözesen Deutschlands 
als Anlage bei. Die Änderung der Satzung tritt zum 01. 
Dezember 2020 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt 
die Satzung vom 29. April 2019 außer Kraft. 
     Anlage 
 

Dokumente des Bischofs 
 

Nr. 2 Beschluss 2/2020 der Regional-KODA 
Nord-Ost vom 24.09.2020 

 
I. Änderung in der DVO 
  
1. In § 17 Absatz 4 Satz 3 DVO wird nach dem Wort 
„zuzuordnen“ der Halbsatz „; die in der bisherigen 
Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die 
Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe 
angerechnet“ angefügt. 
 

2. Nach § 17 Absatz 4 Satz 2 DVO und nach § 17 
Absatz 4a Satz 3 DVO wird eine neue Fußnote 

43
 

eingefügt. 
 
3. § 17 Absatz 4b DVO wird neu gefasst: 
 
„(4b) Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe 
des Abschnitts XXIV der Anlage 1 zur DVO wird der 
Mitarbeiter der gleichen Stufe zugeordnet, die er in der 
niedrigeren Entgeltgruppe erreicht hat. Beträgt bei 
Höhergruppierungen innerhalb des Abschnitts XXIV 
der Anlage 1 zur DVO der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem 
Tabellenentgelt nach § 17 Absatz 4 Satz 1 in der 
höheren Entgeltgruppe 
 

a) in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b  
aa)  vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 

weniger als 60,86 Euro, 
bb)  vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 

2020 weniger als 62,74 Euro  
und  
cc) ab dem 1. März 2020 weniger als 63,41 

Euro, 
 

b) in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18  
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aa)  vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 
weniger als 97,40 Euro, 

bb)  vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 
2020 weniger als 100,41 Euro  

und  
cc) ab dem 1. März 2020 weniger als 101,48 

Euro, 

 

so erhält der Mitarbeiter während der betreffenden 
Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrages den 
vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag.

40
 

Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe 
beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung.

43
 Bei einer 

Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist der 
Mitarbeiter der in der höheren Entgeltgruppe erreichten 
Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe 
zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit 
in der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. Der 
Mitarbeiter erhält vom Beginn des Monats an, in dem 
die Veränderung wirksam wird, das entsprechende 
Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 
festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. § 
17 Absatz 4 findet keine Anwendung.“ 
 
4. Die Fußnote 40 in § 17 Absatz 4b Satz 2 DVO bleibt 
im Wortlaut unverändert. Die nach § 17 Absatz 4 Satz 
2 DVO und nach § 17 Absatz 4a Satz 3 DVO sowie 
nach § 17 Absatz 4b Satz 3 DVO neu eingefügte 
Fußnote 43 erhält den folgenden Wortlaut: 
 

„
43

 Ist dem Mitarbeiter nach § 14 Absatz 1 
vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit übertragen 
worden, und wird ihm im unmittelbaren Anschluss 
daran eine Tätigkeit derselben höheren Entgeltgruppe 
dauerhaft übertragen, wird er hinsichtlich der 
Stufenzuordnung so gestellt, als sei die 
Höhergruppierung ab dem ersten Tag der 
vorübergehenden Übertragung der höherwertigen 
Tätigkeit erfolgt. Unterschreitet bei Höher-
gruppierungen nach Satz 1 das Tabellenentgelt nach 
den Sätzen 4 des § 17 Abs. 4, 4 a und 4 b die Summe 
aus dem Tabellenentgelt und dem Zulagenbetrag nach 
§ 14 Absatz 2, die der Mitarbeiter am Tag vor der 
Höhergruppierung erhalten hat, erhält der Mitarbeiter 
dieses Entgelt so lange, bis das Tabellenentgelt nach 
den Sätzen 4 des § 17 Abs. 4, 4 a und 4 b dieses 
Entgelt erreicht oder übersteigt.“ 
 
5. Dem § 39 Absatz 5 DVO wird folgender Satz 4 
angefügt:  
„Die Neufassung des § 17 Absatz 4b sowie die 
Fußnote 43 zu den Absätzen 4, 4a und 4b tritt am 1. 
Januar 2021 in Kraft.“ 
6. § 39 Absatz 6 DVO erhält folgenden Wortlaut:  
 
„In der vorstehenden Fassung findet diese Ordnung ab 
dem 1. Januar 2021 Anwendung.“ 
 
II. Inkrafttreten 
 
Diese Änderungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 

Magdeburg, den 15. Dezember 2020 
 
+L.S.   Dr. Gerhard Feige 
            Bischof 
     Anlage 
 

Nr. 3 Beschluss 3/2020 der Regional-KODA 
Nord-Ost vom 24.09.2020 

 
I. Änderungen in der DVO:  
 
§ 33 wird wie folgt geändert: 
 

1. Absatz 1 Buchst. a wird wie folgt gefasst: 
„a) mit Ablauf des Monats, in dem der 

Mitarbeiter das gesetzlich festgelegte 
Alter zum Erreichen der Regelaltersrente 
vollendet hat, es sei denn, zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Mitarbeiter ist 
während des Arbeitsverhältnisses 
vereinbart worden, den Beendigungs-
zeitpunkt nach § 41 Satz 3 SGB VI 
hinauszuschieben,“ 

 
2. Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Arbeitsverhältnis endet ferner, 
sofern dem Mitarbeiter der Bescheid 
eines Rentenversicherungsträgers 
(Rentenbescheid) zugestellt wird, 
wonach der Mitarbeiter eine Rente auf 
unbestimmte Dauer wegen voller oder 
teilweiser Erwerbsminderung erhält. Der 
Mitarbeiter hat den Arbeitgeber von der 
Zustellung des Rentenbescheids 
unverzüglich zu unterrichten. Das 
Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des 
dem Rentenbeginn vorangehenden 
Tages; frühestens jedoch zwei Wochen 
nach Zugang der schriftlichen Mitteilung 
des Arbeitgebers über den Zeitpunkt des 
Eintritts der auflösenden Bedingung. 
Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses eine nach § 175 
SGB IX erforderliche Zustimmung des 
Integrationsamtes noch nicht vor, endet 
das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 
Tages der Zustellung des Zustim-
mungsbescheids des Integrationsamtes. 
Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn 
nach dem Bescheid des Renten-
versicherungsträgers eine Rente auf Zeit 
gewährt wird. In diesem Fall ruht das 
Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für 
den eine Rente auf Zeit gewährt wird; für 
den Beginn des Ruhens des Arbeits-
verhältnisses gilt Satz 3 entsprechend.“ 

 
3. In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort 

„ist“ die Wörter „; frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der schriftlichen 
Mitteilung des Arbeitgebers über den 
Zeitpunkt des Eintritts der auflösenden 
Bedingung“ eingefügt. 
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II. Inkrafttreten:  
 
Diese Änderungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
Magdeburg, den 15. Dezember 2020 
 
+L.S.   Dr. Gerhard Feige 
            Bischof 
     Anlage 
 

Nr. 4 Beschluss 4/2020 der Regional-KODA 
Nord-Ost vom 24.09.2020 

 
I. Änderung in den Anlagen 3, 6, 7 und 12 zur DVO 
  
1. In § 14 Satz 3 der Anlage 3 zur DVO wird die 
Angabe „1. Januar 2019“ durch die Angabe „1. Januar 
2020“ ersetzt. 
 
2. In § 20 der Anlage 6 zur DVO wird die Angabe „1. 
Januar 2019“ durch die Angabe „1. Januar 2020“ 
ersetzt. 
 
3. In § 18 der Anlage 7 zur DVO wird die Angabe „1. 
Januar 2019“ durch die Angabe „1. Januar 2020“ 
ersetzt. 
 
4. In § 36 der Anlage 12 zur DVO wird die Angabe „1. 
Januar 2019“ durch die Angabe „1. Januar 2020“ 
ersetzt. 
 
II. Inkrafttreten 
 
Diese Änderungen treten mit Wirkung vom  1. Januar 
2020 in Kraft. 
 
Magdeburg, den 15. Dezember 2020 
 
+L.S.   Dr. Gerhard Feige 
            Bischof 
     Anlage 
 

Nr. 5 Beschluss 5/2020 der Regional-KODA 
Nord-Ost vom 24.09.2020 

 
Änderung der DVO 
 
Anlage 1 zur DVO 
 
Entgeltordnung 

Teil C Kirchenspezifische Tätigkeits-
merkmale 
1. Mitarbeiter im pastoralen Dienst 

 
I. In die Tätigkeitsmerkmale zu Entgeltgruppe 9b wird 
folgende Ziffer 4 neu eingefügt: 

 
„4. Mitarbeiter mit abgeschlossener 
theologischer Hochschulbildung und 
entsprechender pastoraler Tätigkeit, in 
Vorbereitung auf und vor Abschluss einer 
durch diözesane Regelung festgelegten 
bistumsinternen Dienstprüfung.“ 

II. In die Tätigkeitsmerkmale zu Entgeltgruppe 11 wird 
folgende Ziffer 4 neu eingefügt: 

 
„4. Mitarbeiter mit abgeschlossener 
theologischer wissenschaftlicher 
Hochschulbildung und entsprechender 
pastoraler Tätigkeit, in Vorbereitung auf und 
vor Abschluss einer durch diözesane Regelung 
festgelegten bistumsinternen Dienstprüfung.“ 
 

III. An die Tätigkeitsmerkmale 

- in Entgeltgruppe 7 
- in Entgeltgruppe 8 
- in Entgeltgruppe 9a 
- in Entgeltgruppe 9b Ziffer 2 und Ziffer 3 
- in Entgeltgruppe 10 Ziffer 3 
 

wird die Fußnote 14 („
 14

“) angefügt. Der Wortlaut der 
Fußnote wird ergänzt um einen 2. Satz, der wie folgt 
lautet:  

„Die jeweils geforderte Zusatzqualifikation wird 
in diözesanen Regelungen festgelegt.“ 
 

IV. An die Tätigkeitsmerkmale 
- - in Entgeltgruppe 11 Ziffer 1 
- - in Entgeltgruppe 11 Ziffer 2 a und Ziffer 2b 
- - in Entgeltgruppe 13 Ziffer 2 
- - in Entgeltgruppe 13 Ziffer 3 
- - in Entgeltgruppe 14  

 
wird eine neue Fußnote („

14a
“) mit folgendem Wortlaut 

angefügt: 
„
 14a  

Die im Tätigkeitsmerkmal geforderte 
Zusatzqualifikation bezieht sich auf die 
spezifische (fachlich-inhaltliche) Ausrichtung 
der jeweiligen Stelle. Es geht um eine 
nachhaltige Erweiterung der fachlichen 
Kompetenzen. Liegt diese Zusatzqualifikation 
(noch) nicht vor, erfolgt die Eingruppierung in 
die nächst niedrigere Entgeltgruppe, bis die 
geforderte Zusatzqualifizierung erworben ist. 
Die jeweils geforderte Zusatzqualifikation wird 
in diözesanen Regelungen festgelegt.“ 

 
V. Inkrafttreten 
Diese Änderungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
Magdeburg, den 15. Dezember 2020 
 
+L.S.   Dr. Gerhard Feige 
            Bischof 
     Anlage 
 

Nr. 6 Gesetz über das Verwaltungs-
verfahren im kirchlichen Datenschutz 
(KDS-VwVfG) 

 
Gesetz über das Verwaltungsverfahren im kirchlichen 

Datenschutz (KDS-VwVfG) 
in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung 

des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 
 23. November 2020 
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Präambel 
 
Unter Berücksichtigung der kirchenrechtlichen 
Vorgaben, insbesondere des Codex Iuris  

Canonici (CIC), wird hiermit das nachfolgende Gesetz 
erlassen, auf dessen Grundlage die kirchliche 
Datenschutzaufsicht im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
nach Art. 91 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) 
und §§ 42 ff. des Gesetzes über den Kirchlichen 
Datenschutz (KDG) handelt. 
 

Abschnitt 1 
Anwendungsbereich und Verfahrensgrundsätze 

 
§ 1  

Anwendungsbereich 
 
Dieses Gesetz gilt für die nach außen gerichtete 
Tätigkeit der gemäß Art. 91 Abs. 2 DSGVO, §§ 42 ff. 
KDG errichteten kirchlichen Datenschutzaufsicht 
(datenschutzbezogenes Verwaltungsverfahren) zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben aus Kapitel 6 und Kapitel 7 
des KDG. 
 

§ 2  
Beteiligte 

 
(1) Beteiligte sind 

 
1. die betroffene Person im Sinne des § 4 

Nr. 1. KDG, 
2. der Verantwortliche

1
 im Sinne des § 4 Nr. 

9. KDG, 
3. der Auftragsverarbeiter im Sinne des § 4 

Nr. 10. KDG, 
4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der 

kirchlichen Datenschutzaufsicht zu dem  
Verfahren hinzugezogen worden sind. 
 

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann von 
Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren 
rechtliche Interessen durch den Ausgang des 
Verfahrens berührt werden können, als Beteiligte 
hinzuziehen. 

 
(3) Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraus-

setzungen des Absatzes 1 vorliegen, wird 
dadurch nicht Beteiligter. 

 

§ 3  
Bevollmächtigte und Beistände 

 
(1) Im Verwaltungsverfahren kann sich jeder 

Beteiligte in jeder Lage des Verfahrens durch 
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Der 
Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine 
Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein Widerruf 
der Vollmacht wird der kirchlichen Daten-

                                                           
1
 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in 

geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die 
gewählte männliche Form schließt adäquate andere Formen 
gleichberechtigt ein. 
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schutzaufsicht gegenüber erst wirksam, wenn er 
ihr zugeht. 

 
(2) Ein Beteiligter kann sich bei Verhandlungen und 

Besprechungen eines Beistandes bedienen. Das 
von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem 
Beteiligten vorgebracht, soweit der Beteiligte 
dem nicht unverzüglich widerspricht. 

 
§ 4  

Verfahrensgrundsätze 
 

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht entscheidet 
nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann 
sie ein Verwaltungsverfahren durchführt. Dies 
gilt nicht, wenn die kirchliche  
Datenschutzaufsicht auf Grund von Rechts-
vorschriften  
 
1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig 

werden muss; 
2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein 

Antrag nicht vorliegt. 
 

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ermittelt den 
Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art 
und Umfang der Ermittlungen; an das 
Vorbringen und an die Beweisanträge der 
Beteiligten ist sie nicht gebunden. Die kirchliche 
Datenschutzaufsicht hat alle für den Einzelfall 
bedeutsamen, auch die für die Beteiligten 
günstigen Umstände zu berücksichtigen. 
 

(3) Die kirchliche Datenschutzaufsicht darf die 
Entgegennahme von Erklärungen oder  
Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die 
Erklärung oder den Antrag in der Sache für 
unzulässig oder unbegründet hält. 
 

(4) Die kirchliche Datenschutzaufsicht bedient sich 
der Beweismittel, die sie nach pflicht-gemäßem 
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für 
erforderlich hält. Sie kann insbesondere  
 
1. Auskünfte jeder Art einholen, 
2. Beteiligte anhören, Zeugen und 

Sachverständige vernehmen oder die 
schriftliche oder elektronische Äußerung 
von Beteiligten, Sachverständigen und 
Zeugen einholen, 

3. Urkunden und Akten beiziehen, 
4. den Augenschein einnehmen. 

 
(5) Ein Vorverfahren findet nicht statt. 

 
§ 5  

Anhörung 
 
(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in 

Rechte eines Beteiligten eingreift, ist ihm in 
Übereinstimmung mit can. 50 CIC und § 47 Abs. 
8 KDG Gelegenheit zu geben, sich zu den für 

die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu 
äußern. 
 

(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, 
wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls 
nicht geboten ist, insbesondere wenn  

 
1. eine sofortige Entscheidung wegen 

Gefahr im Verzug oder im kirchlichen 
Interesse notwendig erscheint, 

2. durch die Anhörung die Einhaltung einer 
für die Entscheidung maßgeblichen Frist 
in Frage gestellt würde, 

3. von den tatsächlichen Angaben eines 
Beteiligten, die dieser in einem Antrag 
oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu 
seinen Ungunsten abgewichen werden 
soll, 

4. die kirchliche Datenschutzaufsicht gleich-
artige Verwaltungsakte in größerer Zahl 
erlassen will. 
 

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein 
zwingendes kirchliches Interesse entgegensteht. 

 
§ 6  

Akteneinsicht durch Beteiligte 
 
(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht hat den 

Beteiligten Einsicht in die das Verfahren 
betreffenden Akten zu gestatten, soweit deren 
Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung 
ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 
1 gilt bis zum Abschluss des Verwaltungs-
verfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen 
sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren 
Vorbereitung.  
 

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ist zur 
Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, 
soweit durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Aufgaben der kirchlichen Datenschutz-
aufsicht beeinträchtigt, das Bekanntwerden des 
Inhalts der Akten kirchlichen Interessen 
Nachteile bereiten würde oder soweit die 
Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen 
nach, namentlich wegen der berechtigten 
Interessen der Beteiligten oder dritter Personen, 
geheim gehalten werden müssen. 

 
(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der kirchlichen 

Datenschutzaufsicht, die die Akten führt. 
 

§ 7  
Fristen und Termine 

 
(1) Für die Berechnung von Fristen und für die 

Bestimmung von Terminen gelten die  
§§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend, soweit nicht durch die 
nachfolgenden Absätze etwas anderes bestimmt 
ist. 
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(2) Der Lauf einer Frist, die von der kirchlichen 
Datenschutzaufsicht gesetzt wird, beginnt mit 
dem Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist 
folgt, außer wenn dem Adressaten etwas 
anderes mitgeteilt wird. 

 
(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, 

einen gesetzlichen Feiertag oder einen  
Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf 
des nächstfolgenden Werktags. Dies gilt nicht, 
wenn dem Adressaten unter Hinweis auf diese 
Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende der Frist 
mitgeteilt worden ist. 

 
(4) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden 

Sonntage, gesetzliche Feiertage oder 
Sonnabende mitgerechnet. 

 
(5) Fristen, die von der kirchlichen Daten-

schutzaufsicht gesetzt sind, können verlängert 
werden. Sind solche Fristen bereits abgelaufen, 
so können sie rückwirkend verlängert werden, 
insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch 
den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen 
bestehen zu lassen. Die kirchliche Daten-
schutzaufsicht kann die Verlängerung der Frist 
nach § 10 mit einer Nebenbestimmung 
verbinden. 

 
§ 8 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
 

(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine 
gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm auf 
Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
zu gewähren. Das Verschulden eines Vertreters 
ist dem Vertretenen zuzurechnen. 
 

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die 
Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei 
der Antragstellung oder im Verfahren über den 
Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der 
Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzu-
holen. Ist dies geschehen, so kann Wieder-
einsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. 

 
(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten 

Frist kann die Wiedereinsetzung nicht mehr 
beantragt oder die versäumte Handlung nicht 
mehr nachgeholt werden, außer wenn dies vor 
Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt 
unmöglich war. 

 
(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung 

entscheidet die kirchliche Datenschutzaufsicht, 
die über die versäumte Handlung zu befinden 
hat. 

 

(5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich 
aus einer Rechtsvorschrift ergibt, dass sie 
ausgeschlossen ist. 

Abschnitt 2 
Zustandekommen des Verwaltungsaktes 

 
§ 9  

Begriff des Verwaltungsaktes und 
Ermessensausübung 

 
(1) Verwaltungsakt im Sinne dieses Gesetzes ist 

jede Verfügung, Entscheidung oder andere 
kirchenhoheitliche Maßnahme, die die kirchliche 
Datenschutzaufsicht zur Regelung eines Einzel-
falls auf dem Gebiet des kirchlichen Daten-
schutzrechts trifft und die auf unmittelbare 
Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. 

 
(2) Ist die kirchliche Datenschutzaufsicht ermächtigt, 

nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr 
Ermessen entsprechend dem Zweck der 
Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen 
Grenzen des Ermessens einzuhalten. 

  
§ 10  

Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 
 

(1) Ein Verwaltungsakt darf nach pflichtgemäßem 
Ermessen mit Nebenbestimmungen versehen 
werden: Er kann versehen werden mit  
 
1. einer Bestimmung, nach der eine 

Vergünstigung oder Belastung zu einem  
bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder 
für einen bestimmten Zeitraum gilt  
(Befristung), 

2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt 
oder der Wegfall einer Vergünstigung  
oder einer Belastung von dem 
ungewissen Eintritt eines zukünftigen 
Ereignisses abhängt (Bedingung),  

3. einem Vorbehalt des Widerrufs 
 
oder verbunden werden mit 
 
4. einer Bestimmung, durch die dem 

Begünstigten ein Tun, Dulden oder 
Unterlassen vorgeschrieben wird 
(Auflage), 

5. einem Vorbehalt der nachträglichen 
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung 
einer Auflage. 

 
(2) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des 

Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen. 
 

§ 11  
Bestimmtheit, Form und Begründung des 

Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend 

bestimmt sein. 
 
(2) Der Verwaltungsakt muss schriftlich erlassen 

und begründet werden. In Ausnahmefällen, 
insbesondere bei Dringlichkeit, kann er auch in 
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Textform oder mündlich erlassen werden. Ein 
mündlich erlassener Verwaltungsakt ist 
schriftlich zu bestätigen und mit einer  
Begründung zu versehen; ein in Textform 
erlassener Verwaltungsakt ist mit einer  
Begründung zu versehen. 

 
(3) In der Begründung sind die wesentlichen 

tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzu-
teilen, die die kirchliche Datenschutzaufsicht zu 
ihrer Entscheidung bewogen haben.  
Die Begründung von Ermessensentscheidungen 
soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, 
von denen die kirchliche Datenschutzaufsicht bei 
der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen 
ist. 

 
(4) Einer wenigstens summarischen Begründung 

bedarf es,  
 
1. soweit demjenigen, für den der 

Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von 
ihm  
betroffen wird, die Auffassung der 
kirchlichen Datenschutzaufsicht über die 
Sach- und Rechtslage bereits bekannt 
oder auch ohne Begründung für ihn ohne 
weiteres erkennbar ist, 

2. wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht 
gleichartige Verwaltungsakte in größerer 
Zahl erlässt und die Begründung nach den 
Umständen des Einzelfalls nicht geboten 
ist, 

3. wenn sich dies aus einer kirchlichen oder 
staatlichen Rechtsvorschrift ergibt. 

 

(5) Einer Begründung bedarf es nicht, soweit die 
kirchliche Datenschutzaufsicht einem Antrag 

entspricht oder einer Erklärung folgt und der 
Verwaltungsakt nicht in Rechte eines 
anderen eingreift. 

 
§ 12  

Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein Verwaltungsakt der kirchlichen Datenschutz-

aufsicht ist demjenigen Beteiligten bekannt zu 
geben, für den er bestimmt ist oder der von ihm 
betroffen wird. Ist ein Bevollmächtigter bestellt, 
so kann die Bekanntgabe ihm gegenüber 
vorgenommen werden.  
 

(2) Ein in Schriftform erlassener Verwaltungsakt gilt 
bei der Übermittlung durch die Post im Inland am 
dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als 
bekannt gegeben. Dies gilt nicht, wenn der 
Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die 
Datenschutzaufsicht den Zugang des 
Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des 
Zugangs nachzuweisen.  
 

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt 
gegeben werden, wenn dies durch kirchliche 
oder staatliche Rechtsvorschrift zugelassen ist. 

 
(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines in Schrift- 

oder Textform erlassenen Verwaltungsaktes wird 
dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Der 
Verwaltungsakt gilt zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben.  

 
§ 13  

Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt 
 
Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann Schreibfehler 
und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in einem 
Verwaltungsakt jederzeit berichtigen. Bei berechtigtem 
Interesse des Beteiligten ist zu berichtigen. Die 
kirchliche Datenschutzaufsicht ist berechtigt, die 
Vorlage des Dokuments zu verlangen, das berichtigt 
werden soll. 

 
§ 14  

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
(1) Einem in Schrift- oder in Textform erlassenen 

Verwaltungsakt, der der Anfechtung unterliegt, 
ist eine Erklärung beizufügen, durch die der 
Beteiligte über den Rechtsbehelf, der gegen den 
Verwaltungsakt gegeben ist, über die kirchliche 
Datenschutzaufsicht oder das Gericht, bei denen 
der Rechtsbehelf einzulegen ist, den Sitz und 
über die einzuhaltende Frist belehrt wird 
(Rechtsbehelfsbelehrung). 

 
(2) Sofern nicht anderweitig, insbesondere in einer 

Kirchlichen Verwaltungsgerichtsordnung, etwas 
anderes bestimmt ist, beginnt die Frist für einen 
Rechtsbehelf nur zu laufen,  wenn der Beteiligte 
über den Rechtsbehelf, die kirchliche Daten-
schutzaufsicht oder das Gericht, bei dem der 
Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die 
einzuhaltende Frist schriftlich oder in Textform 
belehrt worden ist. Im Falle des § 11 Abs. 2 Satz 
3 1. Halbsatz beginnt der Fristlauf mit der 
schriftlichen Bestätigung des Verwaltungsaktes. 
 

(3) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig 
erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs 
unbeschadet der Bestimmungen des CIC nur 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntgabe oder 
Zustellung zulässig, außer wenn die Einlegung 
vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt 
unmöglich war oder eine schriftliche oder 
elektronische Belehrung dahin erfolgt ist, dass 
ein Rechtsbehelf nicht gegeben sei.  
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Abschnitt 3 
Bestandskraft des Verwaltungsaktes 

 
§ 15  

Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, 

für den er bestimmt ist oder der von ihm 
betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem 
er ihm bekannt gegeben wird. Der 
Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit 
dem er bekannt gegeben wird. 

 
(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und 

soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, 
anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf 
oder auf andere Weise erledigt ist. 

 
(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 

 
§ 16  

Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an 

einem besonders schwerwiegenden Fehler 
leidet und dies bei verständiger Würdigung aller 
in Betracht kommenden Umstände offensichtlich 
ist. 

 
(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der 

Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein 
Verwaltungsakt nichtig, 

 
1. der schriftlich oder in Textform erlassen 

worden ist, die erlassende kirchliche  
Datenschutzaufsicht aber nicht erkennen 
lässt, 

2. der von einer unzuständigen kirchlichen 
Datenschutzaufsicht erlassen worden ist. 

 
(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb 

nichtig, weil  
 
1. eine durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung 

berufene Datenschutzaufsicht den für den 
Erlass des Verwaltungsaktes vorgeschrie-
benen Beschluss nicht gefasst hat, 

2. die nach einer Rechtsvorschrift erfor-
derliche Mitwirkung einer anderen 
Datenschutzaufsicht unterblieben ist. 

 
(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des 

Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, 
wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die 
kirchliche Datenschutzaufsicht den Verwaltungs-
akt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte. 

 
(5) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann die 

Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; 
auf Antrag ist sie festzustellen, wenn der 
Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse 
hat.  

§ 17  
Heilung von Verfahrens- und Formfehlern 

 
(1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften, die nicht den Verwaltungsakt 
nach § 16 nichtig macht, ist unbeachtlich, wenn 
 
1. der für den Erlass des Verwaltungsaktes 

erforderliche Antrag nachträglich gestellt 
wird, 

2. die erforderliche Begründung nachträglich 
gegeben wird, 

3. die erforderliche Anhörung eines Betei-
ligten nachgeholt wird. 

(2) Handlungen nach Absatz 1 können bis zum 
Abschluss der letzten Tatsacheninstanz eines 
datenschutzgerichtlichen Verfahrens nachgeholt 
werden. 

 
(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche 

Begründung oder ist die erforderliche Anhörung 
eines Beteiligten vor Erlass des Verwaltungs-
aktes unterblieben und ist dadurch die 
rechtzeitige Anfechtung des Verwaltungs-aktes 
versäumt worden, so gilt die Versäumung der 
Rechtsbehelfsfrist als nicht verschuldet.  

 
§ 18  

Folgen von Verfahrens- und Formfehlern 
 
Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach 
§ 16 nichtig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht 
werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über 
das Verfahren oder die Form zustande gekommen ist, 
wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die 
Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. 
 

§ 19  
Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes 

 
(1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen 

anderen Verwaltungsakt umgedeutet werden, 
wenn er auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von 
der erlassenden kirchlichen Datenschutzaufsicht 
in der geschehenen Verfahrensweise und Form 
rechtmäßig hätte erlassen werden können und 
wenn die Voraussetzungen für dessen Erlass 
erfüllt sind. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in 

den der fehlerhafte Verwaltungsakt umzudeuten 
wäre, der erkennbaren Absicht der erlassenden 
kirchlichen Datenschutzaufsicht widerspräche 
oder seine Rechtsfolgen für den Betroffenen 
ungünstiger wären als die des fehlerhaften 
Verwaltungsaktes. Eine Umdeutung ist ferner 
unzulässig, wenn der fehlerhafte Verwaltungsakt 
nicht zurück-genommen werden dürfte. 

 
(3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich 

gebundene Entscheidung ergehen kann, kann 
nicht in eine Ermessensentscheidung 
umgedeutet werden.  

(4) § 5 ist entsprechend anzuwenden. 
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§ 20  
Rücknahme eines rechtswidrigen 

Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch 

nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder 
für die Vergangenheit zurückgenommen werden. 
Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen 
rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder 
bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), 
darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 
2 bis 4 zurückgenommen werden.  

 
(2) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt 

zurückgenommen, so hat die kirchliche 
Datenschutzaufsicht dem Betroffenen auf Antrag 
den Vermögensnachteil auszugleichen, den er 
dadurch erleidet, dass er auf den Bestand des 
Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit  
das Vertrauen unter Abwägung mit dem 
kirchlichen Interesse schutzwürdig ist. Auf  
Vertrauen kann sich der Betroffene nicht 
berufen, wenn er  

 
1. den Verwaltungsakt durch arglistige 

Täuschung, Drohung oder Bestechung 
erwirkt hat, 

2. den Verwaltungsakt durch Angaben 
erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung  
unrichtig oder unvollständig waren, 

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungs-
aktes kannte oder infolge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte. 
 

 Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den 
Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, dass 
der Betroffene an dem Bestand des 
Verwaltungsaktes hat. Der auszugleichende  
Vermögensnachteil wird durch die Daten-
schutzaufsicht festgesetzt. Der Anspruch kann 
nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht 
werden; die Frist beginnt, sobald die kirchliche 
Datenschutzaufsicht den Betroffenen auf sie 
hingewiesen hat.  

 
(3) Erhält die kirchliche Datenschutzaufsicht von 

Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme 
eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes recht-
fertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb 
eines Jahres seit dem Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle 
des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1.  

 
(4) Über die Rücknahme entscheidet die kirchliche 

Datenschutzaufsicht.  
 

§ 21  
Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 

 
(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender 

Verwaltungsakt kann, auch nachdem er  
unanfechtbar geworden ist, in Übereinstimmung 
mit cc. 47 und 58 CIC ganz oder teilweise mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 
außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts 
erneut erlassen werden müsste oder aus 
anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 

 
(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungs-

akt darf, auch nachdem er unanfechtbar 
geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung 
für die Zukunft nur widerrufen werden, 

 
1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift 

zugelassen oder im Verwaltungsakt  
vorbehalten ist, 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine 
Auflage verbunden ist und der 
Begünstigte diese nicht oder nicht 
innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt 
hat, 

3. wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht 
auf Grund nachträglich eingetretener  
Tatsachen berechtigt wäre, den 
Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und 
wenn ohne den Widerruf das kirchliche 
Interesse gefährdet würde, 

4. wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht 
auf Grund einer geänderten Rechts- 
vorschrift berechtigt wäre, den 
Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit 
der Begünstigte von der Vergünstigung 
noch keinen Gebrauch gemacht hat, und 
wenn ohne den Widerruf das kirchliche 
Interesse gefährdet würde, 

5. um schwere Nachteile für das kirchliche 
Interesse zu verhüten oder zu beseitigen. 

 
§ 20 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 

(3) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem 
Wirksamwerden des Widerrufs unwirksam, wenn 
die kirchliche Datenschutzaufsicht keinen 
anderen Zeitpunkt bestimmt. 

 
(4) Über den Widerruf entscheidet die kirchliche 

Datenschutzaufsicht. 
 
(5) Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den 

Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 widerrufen, so 
hat die kirchliche Datenschutzaufsicht den 
Betroffenen auf Antrag für den Vermögens-
nachteil zu entschädigen, den dieser dadurch 
erleidet, dass er auf den Bestand des 
Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit das 
Vertrauen schutzwürdig ist. 
 
§ 20 Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.  

 
§ 22  

Wiederaufgreifen des Verfahrens 
 
(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht hat auf 

Antrag des Betroffenen über die Aufhebung oder 
Änderung eines unanfechtbaren Verwaltungs-
aktes zu entscheiden, wenn  
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1. sich die dem Verwaltungsakt zugrunde 
liegende Sach- oder Rechtslage nach-
träglich zugunsten des Betroffenen 
geändert hat, 

2. neue Beweismittel vorliegen, die eine dem 
Betroffenen günstigere Entscheidung 
herbeigeführt haben würden, 

3. Wiederaufnahmegründe entsprechend § 
580 der Zivilprozessordnung gegeben 
sind. 

(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene 
ohne grobes Verschulden außerstande war, den 
Grund für das Wiederaufgreifen in dem früheren 
Verfahren, insbesondere durch Rechtsbehelf, 
geltend zu machen. 

 
(3) Der Antrag muss binnen drei Monaten gestellt 

werden. Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem 
der Betroffene von dem Grund für das 
Wiederaufgreifen Kenntnis erhalten hat. 

 
(4) Über den Antrag entscheidet die kirchliche 

Datenschutzaufsicht.  
 
(5) Die Vorschriften des § 20 Absatz 1 Satz 1 und 

des § 21 Absatz 1 bleiben unberührt. 
 

Abschnitt 4 
Verwaltungszustellung 

 
§ 23  

Zustellung 
 
Die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungs-
angelegenheiten der kirchlichen Datenschutzaufsicht, 
die nach dem Gesetz über den Kirchlichen 
Datenschutz oder diesem Gesetz zuzustellen sind, 
geschieht 
 
1. bei der Zustellung durch die Post durch 

Einschreiben oder durch Postzustellung mit  
Zustellungsurkunde, 

 
2. bei der Zustellung durch die Datenschutzaufsicht 

durch Übergabe an den Empfänger; wird die 
Annahme des Schriftstückes oder die 
Unterschrift unter das Empfangsbekenntnis 
verweigert, so gilt das Schriftstück im Zeitpunkt 
der Weigerung als zugestellt, wenn eine 
Niederschrift über den Vorgang zu den Akten 
gebracht ist. 

 
§ 24  

Anwendbare Regelungen zur 
Verwaltungszustellung 

 
Die Regelungen des Verwaltungszustellungsgesetzes 
des Bundes zur Zustellung an gesetzliche Vertreter 
und Bevollmächtigte, die Heilung von Zustellungs-
mängeln, die Zustellung im Ausland und die Zustellung 
durch die Post mit Zustellungsurkunde, per Einschrei-
ben oder gegen Empfangsbekenntnis gelten ent-
sprechend.  
 

Abschnitt 5 
Verfahren in Anordnungs- und Bußgeldsachen 

 
§ 25  

Anwendung der Vorschriften über das 
Bußgeldverfahren 

 
(1) Für Verstöße gegen datenschutzrechtliche 

Bestimmungen, die gemäß § 51 KDG mit  
einem Bußgeld geahndet werden sollen, gelten, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes  
bestimmt, die Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sinngemäß. Die 
§§ 17, 35 und 36 OWiG finden keine 
Anwendung. 
 

(2) Für Verwaltungsverfahren zur Verhängung eines 
Bußgeldes wegen eines datenschutzrechtlichen 
Verstoßes gelten, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt, die Vorschriften des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und der 
allgemeinen Gesetze über das Strafverfahren, 
namentlich der Strafprozessordnung und des 
Gerichtsverfassungsgesetzes, entsprechend. 
Die §§ 56 bis 58, 87, 88, 99 und 100 OWiG 
finden keine Anwendung. 
 

§ 26  
Durchsetzung und Vollstreckung von Bußgeld-

bescheiden und anderen Anordnungen der 
kirchlichen Datenschutzaufsicht 

 
(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ist berechtigt, 

sich im Wege der Amtshilfe der kirchlichen 
Aufsichtsbehörde des Bußgeldschuldners zu 
bedienen, um diesen mit den ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln der Rechtsaufsicht zu veran-
lassen, die Bußgeldforderung zu begleichen. 

 
(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann auf der 

Grundlage eines von ihr erlassenen 
Bußgeldbescheides andere kirchliche 
Dienststellen verpflichten, die einem 
Verantwortlichen oder einer kirchlichen Stelle im 
Sinne des § 3 Abs. 1 lit. b) oder lit. c) KDG 
zustehenden finanziellen Forderungen oder 
Zuschussansprüche ganz oder teilweise an die 
kirchliche Datenschutzaufsicht zu leisten, um auf 
diese Weise die Geldbuße zu vollstrecken oder 
zu sichern. 

 
(3) Kommen die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

kirchlichen Stellen einem Antrag der kirchlichen 
Datenschutzaufsicht nicht nach, ist diese 
berechtigt, die Bischöfliche Aufsicht einzu-
schalten, um rechtmäßige Zustände herzu-
stellen.  

 
(4) Besteht die Möglichkeit einer staatlichen 

Vollstreckungshilfe, kann die kirchliche Daten-
schutzaufsicht stattdessen diese in Anspruch 
nehmen. 

 

https://dejure.org/gesetze/OWiG/17.html
https://dejure.org/gesetze/OWiG/35.html
https://dejure.org/gesetze/OWiG/36.html
https://dejure.org/gesetze/OWiG/56.html
https://dejure.org/gesetze/OWiG/58.html
https://dejure.org/gesetze/OWiG/87.html
https://dejure.org/gesetze/OWiG/88.html
https://dejure.org/gesetze/OWiG/99.html
https://dejure.org/gesetze/OWiG/100.html
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(5) Unbeschadet ihrer jeweiligen Rechtsform ist die 
kirchliche Datenschutzaufsicht Inhaberin der 
Bußgeldforderung und mithin Vollstreckungs-
gläubigerin. 

 
(6) Unbeschadet des § 47 Abs. 3 KDG gelten die 

Absätze 1 und 3 entsprechend für sonstige 
Anordnungen der kirchlichen Datenschutz-
aufsicht im Sinne des § 47 Abs. 5 KDG. 

 
Abschnitt 6 

Schlussbestimmungen 
 

§ 27  
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.  
 
Magdeburg, den 15. Dezember 2020 
 
+L.S.   Dr. Gerhard Feige 
            Bischof 
     Anlage 
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Präambel 

 
Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen.

2
 Sexueller 

                                                           
2 „Sexueller  Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Reinhard 

Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Statement 

zur Vorstellung der Studie „Sexueller Missbrauch an 

Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und 

Missbrauch an Minderjährigen sowie an schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen – gerade wenn 
Kleriker, Ordensleute oder Beschäftigte im kirchlichen 
Dienst solche Taten begehen –, erschüttert nicht 
selten bei den Betroffenen und ihren Angehörigen 
sowie Nahestehenden und Hinterbliebenen das 
Grundvertrauen in die Menschen und in Gott.

3
 In 

jedem Fall besteht die Gefahr schwerer physischer 
und psychischer Schädigungen. Erlittenes Leid kann 
nicht ungeschehen gemacht werden. 
 
Im Bewusstsein dessen, in Umsetzung der 
Erkenntnisse der MHG-Studie und in Weiter-
entwicklung des Verfahrens zur Anerkennung des 
Leids ergeht deshalb diese Ordnung für das 
Verfahren Anerkennung des Leids, die die bisher 
geltenden Regelungen zum Verfahren zu Leistungen 
in Anerkennung zugefügten Leids ablösen. 
 
Durch die materiellen Leistungen soll gegenüber den 
Betroffenen zum Ausdruck gebracht werden, dass die 
deutschen Bistümer Verantwortung für erlittenes 
Unrecht und Leid übernehmen. Die primäre 
Verantwortung zur Erbringung von Leistungen liegt 
beim Täter. Überdies gibt es auch eine Verantwortung 
der kirchlichen Institutionen über den einzelnen Täter 
hinaus. Die Leistungen in Anerkennung des Leids 
werden durch die Diözesen in Deutschland als 
freiwillige Leistungen und unabhängig von 
Rechtsansprüchen erbracht. Dies geschieht als 
Zeichen der institutionellen Mitverantwortung und zur 
Sicherstellung von Leistungen an Betroffene ohne eine 
gerichtliche Geltendmachung und insbesondere, wenn 
nach staatlichem Recht vorgesehene Ansprüche 
gegenüber dem Beschuldigten wegen Verjährung oder 
Tod nicht mehr geltend gemacht werden können. 
Die Regelungen der „Ordnung für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder 
hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und 
sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ in ihrer 
jeweils geltenden Fassung bleiben durch diese 
Ordnung unberührt. 
 
1. Begriffsbestimmungen 
 
(1) Materielle Leistungen in Anerkennung des Leids 
sind Geldzahlungen nach Maßgabe des Abschnitts 8 
dieser Ordnung.  
 
(2) Kosten für Therapie und Paarberatung sind 
Leistungen nach Abschnitt 9 dieser Ordnung.  
(3) Betroffene im Sinne dieser Ordnung sind 
Minderjährige und Personen nach Abschnitt 1 Abs. 5, 
zu deren Lasten eine Tat im Sinne von Abschnitt 3 
begangen wurde. 
 
(4) Ein kirchlicher Kontext im Sinne dieser Ordnung ist 
gegeben, wenn eine Tat im Sinne von Abschnitt 3 

                                                                                                   
männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen 

Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 in Fulda. 
3 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in 

geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. 

Die gewählte Form schließt alle Geschlechter ein. 
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begangen wurde von Klerikern der Diözese Magdeburg 
oder von  

-    Ordensangehörigen in einem Gestellungs-
verhältnis im Jurisdiktionsbereich des 
Diözesanbischofs 

-    Kandidaten für das Weiheamt im Bereich der 
Diözese Magdeburg Kirchenbeamten der 
Diözese Magdeburg 

-    Mitarbeitern eines der verfassten Kirche im 
Bereich der Diözese Magdeburg zugehö-
renden Rechtsträgers  

-    zu ihrer Berufsausbildung tätigen Personen 
eines der verfassten Kirche im Bereich der 
Diözese Magdeburg zugehörenden Rechts-
trägers  

-    nach dem Bundesfreiwilligengesetz (BFDG) 
oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz 
(JFDG) oder in vergleichbaren Diensten 
tätigen Personen sowie Praktikanten eines der 
verfassten Kirche im Bereich der Diözese 
Magdeburg zugehörenden Rechtsträgers  

-    Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit 
eines der verfassten Kirche im Bereich der 
Diözese Magdeburg zugehörenden Rechts-
trägers  

 
im Rahmen der Erfüllung ihres dienstlichen Auftrags. 
 
(5) Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne 
dieser Ordnung sind Schutzbefohlene im Sinne des § 
225 Abs. 1 2. Alt. StGB

4
. Diesen Personen 

gegenüber tragen Beschäftigte im kirchlichen Dienst 
eine besondere Verantwortung, entweder weil sie 
ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut sind oder weil 
bei ihnen allein aufgrund ihrer Schutz- oder 
Hilfebedürftigkeit eine besondere Gefährdung im 
Sinne dieser Ordnung besteht. Weiterhin sind 
darunter Personen zu verstehen, die einem 
besonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis 
unterworfen sind. Ein solches besonderes Macht- 
und/oder Abhängigkeitsverhältnis kann auch im 
seelsorglichen Kontext gegeben sein oder entstehen. 
 
(6) Ansprechpersonen sind die nach Abschnitt 4 der 
„Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte 
im kirchlichen Dienst“ in der Diözese Magdeburg 
beauftragten Personen.  
 
2. Persönlicher Anwendungsbereich  
 
Diese Ordnung findet Anwendung auf Anträge auf 
materielle Leistungen in Anerkennung des erlittenen 
Leids von Betroffenen, die in der Diözese Magdeburg 
als Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige 
Erwachsene sexuellen Missbrauch im Sinne dieser 
Ordnung im kirchlichen Kontext erlitten haben. 

                                                           
4 Wer eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, 

die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand 

angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt 

überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder 

Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). (StGB § 225 Abs. 1) 

3. Sachlicher Anwendungsbereich 
 
Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen 
sowohl des kirchlichen als auch des staatlichen 
Rechts. Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne 
dieser Ordnung umfasst sowohl strafbare als auch 
nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und 
Grenzverletzungen. 
 
Die Ordnung bezieht sich  
a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des 

Besonderen Teils des Strafgesetzbuches (StGB) 
sowie weitere sexualbezogene Straftaten, 

b) auf Handlungen nach can. 1395 § 2 CIC in 
Verbindung mit Art. 6 § 1 SST

5
, nach can. 1387 

CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie 
auch nach Art 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit 
can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Minderjährigen 
oder an Personen, deren Vernunftgebrauch 
habituell eingeschränkt ist, begangen werden, 

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1a) des Motu proprio 
„Vos estis lux mundi“, 

d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Einzelfalls auf Handlungen unterhalb der 
Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder 
erzieherischen sowie im betreuenden, 
beratenden oder pflegenden Umgang mit 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen eine sexualbezogene Grenz-
verletzung oder einen sonstigen sexuellen 
Übergriff darstellen. 

 
4. Unabhängige Kommission für 
Anerkennungsleistungen 
 
Über die Höhe materieller Leistungen in Anerkennung 
des Leids entscheidet eine zentrale und unabhängige 
Kommission für Anerkennungsleistungen.  
 
a) Mitgliedschaft 
 
(1) Der Unabhängigen Kommission für Anerkennungs-
leistungen (UKA) gehören mindestens sieben 
Personen an.  
 
(2) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission 
sollen über psychiatrische/trauma-psychologische, 
(sozial-)pädagogische, juristische, medizinische oder 
theologische Ausbildungsabschlüsse und Berufs-
erfahrung verfügen. Mindestens ein Mitglied muss die 
Befähigung zum staatlichen Richteramt besitzen. Sie 
sollen in keinem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu 
einem kirchlichen Rechtsträger stehen oder in der 
Vergangenheit gestanden haben. 
 

                                                           
5 Papst Johannes Paul II., Motu proprio Sacramentorum sanctitatis 

tutela (SST) vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben 

angekündigte normative Teil liegt in seiner geltenden Form als 

Normae de gravioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. (Diese 

Normen werden zitiert unter Nennung des entsprechenden 

Artikels und unter Zufügung des Kürzels für das 

Bezugsdokument: SST.) 
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(3) Die Mitglieder werden durch den Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz im Benehmen mit der 
Deutschen Ordensobernkonferenz nach Bestätigung 
durch den Ständigen Rat der Deutschen 
Bischofskonferenz für die Amtszeit von vier Jahren 
ernannt. Eine Wiederernennung ist möglich. Die 
Namen der Mitglieder werden auf der Webseite der 
Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht. 
 
(4) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Sie erhalten eine angemessene 
Aufwandsentschädigung, Erstattung der Reisekosten 
sowie Angebote zur Supervision.  
 
(5) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen sind von Weisungen 
unabhängig und nur an diese Ordnung und ihr 
Gewissen gebunden. Die Mitglieder der Unabhängigen 
Kommission haben über die Angelegenheiten und 
Tatsachen, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
diesem Gremium bekannt geworden sind, 
Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch nach ihrem 
Ausscheiden aus der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen. 
 
(6) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen wählen mit der Mehrheit von 
Zweidritteln der Mitglieder für die jeweilige Amtszeit ein 
Mitglied zum Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied 
als Stellvertreter. 
 
(7) Ein Mitglied der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen kann jederzeit ohne Angabe 
von Gründen seine Mitgliedschaft beenden. Dies ist 
dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz 
schriftlich mitzuteilen.  
 
(8) Die Mitgliedschaft in der Unabhängigen 
Kommission für Anerkennungsleistungen kann bei 
unüberbrückbaren Differenzen, die eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit innerhalb der Unabhängigen 
Kommission für Anerkennungs-leistungen unmöglich 
erscheinen lassen, durch Beschluss der Unabhängigen 
Kommission beendet werden. Die Entscheidung hierzu 
muss durch eine 5/7 Mehrheit der Mitglieder erfolgen.  
 
(9) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit 
vorzeitig aus, erfolgt eine Nachbenennung für die 
restliche Amtszeit nach Maßgabe der Bestimmungen in 
den Absätzen 2 und 3.  
 
b) Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommis-
sion für Anerkennungsleistungen  
 
(1) Bei der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen wird eine Geschäftsstelle 
eingerichtet. Der Verband der Diözesen Deutschlands 
(Körperschaft des öffentlichen Rechts) ist Träger der 
Geschäftsstelle. Diese wird in dem für die 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Umfang personell, 
finanziell und sächlich ausgestattet. 
 

(2) Die Kommunikation mit den kirchlichen Institutionen 
und den Ansprechpersonen erfolgt ausschließlich über 
die Geschäftsstelle. 
 
(3) Die Geschäftsstelle unterstützt die Unabhängige 
Kommission für Anerkennungsleistungen in enger 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden bei der Erledigung 
seiner Aufgaben. Zu den Aufgaben der Geschäftsstelle 
gehören insbesondere:  
- die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der 

Unabhängigen Kommission,  
- die Entgegennahme von durch kirchliche 

Institutionen oder Ansprechpersonen 
übersandten Anträgen auf Anerkennung des 
Leids,  

- die das einzelne Verfahren betreffende 
Kommunikation mit den betroffenen kirchlichen 
Institutionen,  

- die Aufbereitung der Anträge zur Entscheidung 
und die notwendigen Maßnahmen zum Schutz 
der personenbezogenen Daten,  

- die Dokumentation der Entscheidungen der 
Unabhängigen Kommission für Anerkennungs-
leistungen,  

- die Anweisung der Auszahlung von festgelegten 
materiellen Leistungen, 

- die Aufbewahrung der Anträge unter Wahrung 
des staatlichen und kirchlichen Datenschutz- 
und Archivrechts. 

 
(4) Die Geschäftsstelle untersteht den fachlichen 
Weisungen des Vorsitzenden der Unabhängigen 
Kommission. 
 
(5) Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben über die 
Angelegenheiten und Tatsachen, die ihnen aufgrund 
ihrer Mitarbeit bekannt geworden sind, Stillschweigen 
zu bewahren. Dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden 
aus der Geschäftsstelle. 
 
c) Arbeitsweise der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen 
 
(1) Die Sitzungen der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen sollen mindestens viertel-
jährlich stattfinden, bei Bedarf auch häufiger. Die 
Geschäftsstelle terminiert die Sitzungen in Abstimmung 
mit dem Vorsitzenden und lädt hierzu rechtzeitig ein. 
Ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle nimmt an den 
Sitzungen der Unabhängigen Kommission als 
Protokollführer ohne Stimmrecht teil, soweit die 
Unabhängige Kommission nichts anderes beschließt. 
 
(2) Die Unabhängige Kommission für 
Anerkennungsleistungen tagt nicht-öffentlich.  
 
(3) Durch die Unabhängige Kommission für 
Anerkennungsleistungen erfolgen keine Anhörungen 
der Antragstellenden. Eigene Recherchen führt die 
Unabhängige Kommission nicht durch. Sofern der 
Berichterstatter jedoch grundlegende Fragen zu dem 
vorgelegten Fall hat, deren Beantwortung er als 
notwendig und maßgeblich im Hinblick auf die 
Gesamtbewertung befindet, so leitet die 
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Geschäftsstelle diese Fragen an die zuständige 
Ansprechperson oder kirchliche Institution weiter. 
 
(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungs-
leistungen trifft ihre Entscheidungen grundsätzlich in 
Sitzungen. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens 
fünf ihrer Mitglieder  
anwesend sind. Sie trifft ihre Entscheidungen durch 
Beschluss, wobei Einstimmigkeit angestrebt wird. Ist 
Einstimmigkeit nicht erreichbar, werden die 
Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen. Bei 
Stimmgleichheit entscheidet der Vorsitzende. 
Enthaltungen werden als nicht abgegebene Stimme 
gewertet. 
 
(5) Wenn alle Mitglieder der Unabhängigen 
Kommission für Anerkennungsleistungen einver-
standen sind, können Sitzungen auch als Telefon- oder 
Videokonferenzen stattfinden; Beschlüsse sind 
unverzüglich zu dokumentieren.  
 
(6) Der Vorsitzende der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen bestimmt für jeden zu 
bearbeitenden Antrag ein Mitglied als Berichterstatter. 
 
(7) Die Mitglieder erhalten Einsicht in die Unterlagen.  
 
(8) Zur Organisation der Arbeit und zur Bestimmung 
der Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle kann sich 
die Unabhängige Kommission für Anerkennungs-
leistungen eine Geschäftsordnung geben.  
 
5. Antragstellung 
 
(1) Personen, die angeben, als Minderjährige oder 
schutz- und hilfebedürftige Erwachsene sexuellen 
Missbrauch im Sinne dieser Ordnung im kirchlichen 
Kontext erlitten zu haben, können einen Antrag auf 
materielle Leistungen in Anerkennung des Leids 
und/oder Übernahme von Kosten für Therapie oder 
Paarberatung stellen.  
 
(2) Für die Entgegennahme von Anträgen auf 
materielle Leistungen gemäß dieser Ordnung sind in 
aller Regel die Ansprechpersonen der betroffenen 
kirchlichen Institutionen, in dessen Dienst der 
Beschuldigte zum Tatzeitpunkt beschäftigt war, 
zuständig, die den Antragstellern, sofern von diesen 
gewünscht, auch Hilfestellung bei der Antragstellung 
leisten. Es sind die von der Deutschen 
Bischofskonferenz und der Unabhängigen Kommission 
für Anerkennungsleistungen vorgesehenen Formulare 
zu verwenden. Die Richtigkeit aller Angaben ist an 
Eides statt zu versichern. 
 
(3) Der Antrag kann ausnahmsweise auch unmittelbar 
an die Unabhängige Kommission für Anerkennungs-
leistungen übermittelt werden, wenn die 
verantwortliche kirchliche Trägerinstitution nicht mehr 
existiert und es keinen Rechtsnachfolger gibt. Die 
Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission 
koordiniert in diesem Fall die weitere Bearbeitung und 
Prüfung der Plausibilität. Sofern Anträge direkt an die 
Unabhängige Kommission gestellt werden und die 

verantwortliche kirchliche Institution noch existiert oder 
es einen Rechtsnachfolger gibt, leitet die 
Geschäftsstelle diese an die zuständige kirchliche 
Institution weiter. 
 
(4) Im Falle eines laufenden staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahrens soll die Bearbeitung des Antrags 
solange ruhen, bis in Abstimmung mit den 
Ermittlungsbehörden eine Anhörung des Beschuldigten 
im Rahmen der Plausibilitätsprüfung ohne 
Beeinträchtigung der staatsanwaltlichen Ermittlungen 
möglich ist. 
 
6. Prüfung der Plausibilität 
 
(1) Die Ansprechpersonen prüfen mit der vom Antrag 
betroffenen kirchlichen Institution die Plausibilität der 
von der antragstellenden Person erhobenen 
Beschuldigungen. Die Plausibilität einer Tat-
schilderung, beispielsweise zu Beschuldigtem, Tatort, 
Tatzeit und Tathergang, als Voraussetzung für den 
Erhalt von materiellen Leistungen ist dann gegeben, 
wenn sie objektiven Tatsachen nicht widerspricht und 
im Übrigen bei Würdigung aller Umstände eine 
überwiegende Wahrscheinlichkeit für ihre Richtigkeit 
spricht. 
 
(2) Einer Plausibitätsprüfung bedarf es nicht, wenn die 
geschilderte Tat bereits durch ein kirchliches oder 
staatliches Strafverfahren rechtskräftig festgestellt 
wurde oder im Rahmen einer kirchlichen Vor-
untersuchung oder eines staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahrens in objektiver Hinsicht 
tatbestandlich festgestellt wurde, aber aufgrund von 
Verfolgungsverjährung eingestellt wurde.  
 
(3) Nach Abschluss der Plausbilitätsprüfung wird der 
originale und vollständige Antrag von den 
Ansprechpersonen oder der kirchlichen Institution an 
die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission 
weitergeleitet. Dem Antrag ist ein Votum zur 
Plausibilität beizufügen, das durch die Ansprechperson 
und die kirchliche Institution erstellt wurde. 
 
(4) Die Geschäftsstelle prüft die Angaben zur 
Plausibilitätsprüfung. Sie prüft auch, ob die 
antragsstellende Person bereits einen Antrag auf 
Anerkennung des Leids gestellt hat. Liegen der 
Geschäftsstelle relevante Informationen vor, die der 
Ansprechperson oder kirchlichen Institution 
offensichtlich nicht bekannt waren, übermittelt sie 
diese, soweit rechtlich zulässig, an die kirchliche 
Institution. Die Ansprechperson und die kirchliche 
Institution können auf dieser Grundlage ihr Votum 
überarbeiten.  
 
(5) Bei unklaren oder unvollständigen Angaben zur 
Plausibilitätsprüfung stellt die Geschäftsstelle 
Rückfragen an die den Antrag betreffende 
Ansprechperson oder kirchliche Institution. In diesem 
Fall sollen diese innerhalb von vier Wochen ihre 
Angaben präzisieren, vervollständigen oder 
dokumentieren, warum keine weiteren Angaben 



 

15 

möglich sind. Der Vorgang wird durch die 
Geschäftsstelle dokumentiert. 
 
(6) Kommt die Geschäftsstelle gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen zu dem Ergebnis, dass das 
Votum zur Plausibilität nicht nachvollziehbar ist, nimmt 
die Geschäftsstelle Kontakt zur Ansprechperson oder 
 
kirchlichen Institution auf und übermittelt die 
Begründung. Die Ansprechperson oder kirchliche 
Institution können hierzu innerhalb von vier Wochen 
Stellung nehmen. Anschließend ist zwischen der 
kirchlichen Institution und dem Vorsitzenden der 
Unabhängigen Kommission für Anerkennungs-
leistungen eine gemeinsame Entscheidung über das 
Ergebnis der Plausibilitätsprüfung herbeizuführen.  
 
(7) Sofern die Plausibilität abschließend verneint 
wurde, erfolgt eine Information über diese 
Entscheidung an die Ansprechperson und die 
kirchliche Institution. Diese wiederum informieren den 
Antragssteller. In diesem Fall endet die Befassung 
durch die Unabhängige Kommission für 
Anerkennungsleistungen und der Antrag wird bei der 
Geschäftsstelle gemäß Abschnitt 14 verwahrt.  
 
(8) Sofern die Plausibilität bejaht wurde, ist gemäß 
Abschnitt 8 zu verfahren. 
 
7. Kriterien für die Leistungsbemessung im 
konkreten Einzelfall 
 
Orientierungspunkte für die Höhe der materiellen 
Leistung können insbesondere sein:  
- die Häufigkeit des Missbrauchs, 
- das Alter des Betroffenen zum Zeitpunkt des 

Missbrauchs, 
- die Zeitspanne in Fällen fortgesetzten 

Missbrauchs,  
- die Anzahl der Täter, 
- die Art der Tat, 
- die Anwendung oder die Androhung von 

körperlicher Gewalt beim sexuellen Missbrauch,  
- der Einsatz von Alkohol, Drogen oder Waffen,  
- ein bestehendes Abhängigkeitsverhältnis und 

Kontrolle (zum Beispiel: Heim, Internat) zum 
Zeitpunkt der Tat,  

- die Ausnutzung der besonderen Hilfsbedürftig-
keit des Betroffenen, 

- der Ort des Missbrauchs (zum Beispiel: sakraler 
Kontext), 

- die Art der körperlichen und seelischen 
Beeinträchtigungen sowie weitere Folgen für den 
Betroffenen,  

- die Ausnutzung eines besonderen Vertrauens-
verhältnisses im kirchlichen Bereich,  

- das Verhalten des Beschuldigten nach der Tat, 
- ein institutionelles Versagen durch kirchliche 

Verantwortungsträger, sofern es ursächlich oder 
mitursächlich für den Missbrauch war oder 
diesen begünstigt oder nicht verhindert hat. 

 

8. Festsetzung der Leistungshöhe bei Leistungen 
in Anerkennung des Leids 
 
(1) Die Leistungshöhe im Einzelfall wird durch die 
Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen 
auf der Grundlage des von der Deutschen 
Bischofskonferenz beschlossenen finanziellen 
Zahlungsrahmens, der sich am oberen Bereich der 
durch staatliche Gerichte in vergleichbaren Fällen 
zuerkannten Schmerzensgelder orientiert, festgelegt. 
Dieser Zahlungsrahmen sieht Leistungen bis 50.000 
Euro vor. 
 
(2) Die Leistungen werden grundsätzlich als 
Einmalzahlungen ausgezahlt. Dabei kann in 
begründeten Einzelfällen auch eine Leistungs-
auszahlung in monatlichen oder jährlichen Raten 
erfolgen, wenn dies aus bestätigter therapeutischer 
Sicht im Interesse des Betroffenen angezeigt ist oder 
der Betroffene dies wünscht. Eine zusätzlich 
beantragte Erstattung von Kosten für Therapie 
und/oder Paarberatung bleibt davon unberührt.  
 
(3) In Ausnahmen können in besonders schweren 
Härtefällen höhere Leistungen oder anderweitige 
Unterstützungen durch die Unabhängige Kommission 
für Anerkennungsleistungen mit Zustimmung der 
kirchlichen Institution festgelegt werden. 
 
9. Übernahme von Kosten für Therapie und 
Paarberatung 
 
(1) Die Prüfung der Voraussetzungen einer 
Kostenerstattung, die Leistungsfestsetzung und 
Auszahlung der Kosten für Therapie und Paarberatung 
erfolgt unmittelbar und selbstständig durch die 
betroffene kirchliche Institution. 
 
(2) Auf der Grundlage eines von einem approbierten 
Psychotherapeuten vorgelegten Behandlungsplans 
werden Behandlungskosten (max. 50 Sitzungen) bis 
zur Höhe des Stunden-satzes erstattet, der bei einer 
verhaltenstherapeutischen Behandlung entsprechend 
der Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP) 
gezahlt wird, sofern die Krankenkasse oder ein anderer 
Kostenträger diese nicht übernimmt. Die 
Psychotherapeuten können eine Kostenübernahme-
zusage erhalten. Gegen Vorlage der von Psycho-
therapeut und Patient abgezeichneten Rechnung 
werden die Kosten erstattet.  
 
(3) Auf der Grundlage des von einem Paarberater, der 
Psychologe oder Psychotherapeut sein muss, 
vorgelegten Behandlungsplans werden 25 Sitzungen 
für einen Stundensatz in Höhe von max. 125 Euro 
übernommen. Der Paarberater kann eine Kosten-
übernahmezusage erhalten. Gegen Vorlage der von 
dem Paarberater und den Klienten abgezeichneten 
Rechnung werden die Kosten erstattet.  
 
(4) Darüber hinaus beteiligt sich die Deutsche 
Bischofskonferenz – vorerst bis zum 31. Dezember 
2023 – am Ergänzenden Hilfesystem (EHS) für 
Betroffene sexuellen Missbrauchs, durch das 



 

16 

Betroffene Unterstützung und Linderung von 
Folgewirkungen erhalten können, wenn Leistungen 
nicht von bestehenden Hilfesystemen übernommen 
werden. Die Anträge sind über die Geschäftsstelle des 
Fonds Sexueller Missbrauch zu stellen.  
 
10. Antragstellung bei abgeschlossenen Verfahren 
zur Anerkennung des Leids 
 
(1) Auch Personen, die bereits vor dem 1. Januar 2021 
Leistungen in Anerkennung des Leids erhalten haben, 
sind antragsberechtigt. Die Anträge sind mit dem dafür 
vorgesehenen Formular in der Regel bei den 
Ansprechpersonen der zuständigen kirchlichen 
Institution zu stellen. 
 
(2) In aller Regel verzichtet die kirchliche Institution 
zugunsten des Betroffenen auf eine erneute Prüfung 
der Plausibilität. Sofern nach Einschätzung der 
kirchlichen Institution eine erneute Prüfung der 
Plausibilität notwendig ist, sollen die zu erhebenden 
Informationen möglichst durch Auswertung der 
bestehenden Akten eingeholt werden. Auf erneute 
Gespräche mit dem Betroffenen sowie alle 
Handlungen, die eine Retraumatisierung herbeiführen 
können, ist nach Möglichkeit zu verzichten.  
 
(3) Die kirchliche Institution bestätigt anschließend das 
bereits durchgeführte Verfahren zur Anerkennung des 
Leids, vermerkt die Höhe der bereits ausgezahlten 
Leistungen an den Betroffenen und leitet den Antrag 
nebst dem Votum über die ggf. durchgeführte 
Plausibilitätsprüfung an die Geschäftsstelle der 
Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen weiter.  
 
(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungs-
leistungen bestimmt die neue Leistungshöhe unter 
Berücksichtigung der ergangenen Empfehlung der 
Zentralen Koordinierungsstelle im bis zum 31. 
Dezember 2020 gültigen Verfahren zur Anerkennung 
des Leids. 
 
(5) Bereits ausgezahlte finanzielle Leistungen durch 
eine kirchliche Institution oder den Beschuldigten 
werden auf die festgelegte materielle Leistung 
angerechnet. Dies gilt nicht für Zahlungen im 
Zusammenhang mit einer Therapie wegen des durch 
einen sexuellen Missbrauch verursachten Leids. 
 
11. Leistungsinformation und Auszahlung 
 
(1) Alle Leistungen sind freiwillige Leistungen der 
kirchlichen Institutionen in Anerkennung des erlittenen 
Leids ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.  
 
(2) Die Geschäftsstelle unterrichtet die zuständige 
kirchliche Institution sowie die zuständige 
Ansprechperson schriftlich über die festgelegte 
Leistungshöhe.  
 
(3) Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende 
Person anschließend schriftlich über die festgelegte 

Leistungshöhe und weist auf die Freiwilligkeit der 
Leistung nach Absatz 1 hin.  
 
(4) Die Auszahlung erfolgt anschließend durch die 
Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen. Die kirchliche Institution stellt 
die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung.  
 
12. Erneute Befassung und Vorbringen neuer 
Informationen 
 
Es steht den Betroffenen frei, über die 
Ansprechpersonen oder zuständige kirchliche 
Institution den Antrag nach Abschluss des Verfahrens 
mit neuen Informationen der Unabhängigen 
Kommission für Anerkennungsleistungen zur erneuten 
Prüfung vorzulegen. In diesem Fall ist, sofern 
notwendig, gemäß den Bestimmungen in den 
Abschnitten 6 bis 9 zu verfahren. Über das Ergebnis 
der Prüfung wird der Betroffene unterrichtet. 
 
13. Berichtswesen 
 
Die Geschäftsstelle erstellt in Abstimmung mit dem 
Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für 
Anerkennungsleistungen jährlich einen schriftlichen 
Tätigkeitsbericht. Der Bericht wird veröffentlicht. 
 
14. Datenschutz und Aufbewahrung 
 
(1) Soweit diese Ordnung auf personenbezogene 
Daten einschließlich deren Verarbeitung anzuwenden 
ist, geht sie den Vorschriften des Gesetzes über den 
Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie der Anordnung 
über die Sicherung und Nutzung der Archive der 
katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO) 
vor, sofern sie deren Datenschutzniveau nicht 
unterschreitet. Im Übrigen gelten das KDG, die zu 
seiner Durchführung erlassene Ordnung (KDG-DVO) 
sowie die Kirchliche Archivordnung (KAO).  
 
(2) Die personenbezogenen Daten der Betroffenen aus 
Anträgen auf Anerkennung des Leids dürfen nur 
verarbeitet werden, sofern die Betroffenen jeweils ihre 
schriftliche Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener und besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten zum Zwecke der 
Antragsbearbeitung und der Erfüllung der Aufgaben 
der Unabhängigen Kommission für Anerkennungs-
leistungen ausdrücklich erteilt haben.  
 
Magdeburg, 15. Dezember 2020 
 
Für das Bistum Magdeburg 
 
Dr. Gerhard Feige 
Bischof 

Anlage 
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Nr. 8 Zweckvereinbarung und Interne 
Statuten des Interdiözesanen 
Offizialats Erfurt 

 
Das überarbeitete zweiteilige Regelwerk des 
Interdiözesanen Offizialats Erfurt, bestehend aus 
„Zweckvereinbarung“ und „Internen Statuten“ ist 
Bestandteil des Amtsblattes Januar 2021 und liegt als 
Anlage bei. 

Anlagen 
 

Nr. 9 Festsetzung des Haushaltsplanes für 
das das Bistum Magdeburg für das 
Jahr 2021 

 
Nachdem der Kirchensteuer- und Vermögens-
verwaltungsrat des Bistums Magdeburg am 28. 
November 2020 und das Konsultorenkollegium am 
04. Dezember 2020 den Bistumshaushalt gemäß § 24 
der HhRelO beraten und festgestellt haben, setze ich 
diesen mit folgenden Eckwerten in Kraft: 

                   TEUR 

Erträge  31.039,9 

Aufwendungen  28.396,8 

Finanzergebnis -520,5 

sonstige Steuern 6,8 

Jahresüberschuss 2.115,8 

Investitionen 188,5 

Tilgung von Krediten 2.690,0 

Haushaltsergebnis -762,7 

Entnahme Rücklagen  762,7 

 
0,0 

 
Magdeburg, den 30. Dezember 2020 
 
Dr. Gerhard Feige 
Bischof 
 

Nr. 10 Weihnachtsregelung für das Bistum 
Magdeburg 

 
Der Bischof von Magdeburg ordnet in Ergänzung zur 5. 
Anordnung vom 30.10.2020 folgendes für die Zeit vom 
16.12.2020 bis zum 10.01.2021 an: 
 

1. Anmeldung 
 
Für die Gottesdienste, bei denen mit einer 
großen Teilnehmerzahl zur rechnen ist, z. B. 
am Heiligen Abend, gilt eine Anmeldepflicht. 
Die Kontaktdaten der Gottesdienst-teilnehmer 
müssen darüber hinaus entsprechend der 
Regelungen der 5. Anordnung in Listen erfasst 
werden. 
 
 
 

2.  Maskenpflicht 
 
Für alle Sonn- und Feiertagsgottesdienste und 
für alle anderen Gottesdienstformen gilt eine 
Maskenpflicht in und vor der Kirche. Im 
Einzelfall ist eine Befreiung glaubhaft zu 
machen, z.B. durch ein ärztliches Attest. 
Nur für den Zelebranten, andere Leiter sowie 
Mitwirkende, z. B. Lektoren, gilt die Masken-
pflicht eingeschränkt, dies bedeutet, dass sie 
ohne Maske sprechen dürfen, um die 
Verständlichkeit zu gewährleisten.  
 

3. Gemeindegesang und musikalische Gestal-
tung 
 
Gemeindegesang und Chorgesang ist in den 
Gottesdiensten untersagt. Kantoren-gesang 
und Einsatz von Solisten, bei Mehrstimmigkeit 
in einfacher Stimmbesetzung ist möglich. Der 
Einsatz von Blasinstrumenten in kleiner 
Besetzung ist in den Gottesdiensten nur unter 
Beachtung der Abstandsregelungen der 5. 
Anordnung des Bischofs möglich. 

 
4. Durchlüftung 

 
Auf eine gute Durchlüftung der Räume vor und 
nach den Gottesdiensten ist zu achten.  
 

5. Sternsinger 
 
In diesem Jahr wird die Aktion Dreikönigs-
singen in allen Bistümern in veränderter Form 
stattfinden. Die Sternsingergruppen werden in 
der jetzigen Situation auf einen Besuch der 
Menschen an den Haustüren verzichten. 
Informationen zu kontaktlosem Stern-
singen, alternativen Aktionsformen sowie einen 
virtuellen Sternsingerbesuch findet man auf  
www.sternsingen-im-bistum-magdeburg.de.   
Infopakete an die Gemeinden dazu sind in 
Vorbereitung.   
Der Leitgedanke bleibt: „Heller denn je – die 
Welt braucht eine frohe Botschaft!“  
 

6. Beachtung von Corona-Anordnungen der 
zuständigen Staatlichen Stellen 
 
Die Pfarreien sind verpflichtet, die jeweiligen 
regionalen Corona-Anordnungen der zustän-
digen staatlichen Stellen zu prüfen und zu 
beachten.  

 
Magdeburg, den 16.12.2020 
 
Dr. Gerhard Feige 
Bischof 
 
 
 
 

http://www.sternsingen-im-bistum-magdeburg.de/
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Nr. 11 Differenzierte Regelungen für Gottes-
dienste bis zum 10. Januar 2021 

 
Sehr geehrte Pfarrer, liebe Mitbrüder, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
kurz vor den Weihnachtsfeiertagen möchte ich mich 
nochmals an Sie wenden. Die jüngste Entwicklung der 
Corona-Pandemie mit ihren steigenden Infektions-
zahlen bereitet uns allen große Sorgen. Verschiedent-
lich wird an mich die Frage herangetragen, ob Gottes-
dienste mit Gemeindebeteiligung noch verantwortlich 
stattfinden sollten. 
 
Grundsätzlich kann ich für unser Bistum feststellen, 
dass sich das in der 5. Anordnung vom 30.10.2020 
entwickelte Schutzkonzept bei konsequenter Anwen-
dung bewährt hat und öffentliche Gottesdienste mit 
Gemeindebeteiligung nach jetzigem Stand stattfinden 
können. Da sich das Infektionsgeschehen inzwischen 
örtlich sehr verschieden entwickelt hat, möchte ich 
zusätzlich ein differenziertes Vorgehen ermöglichen. 
 
Ab sofort lege ich unter Berücksichtigung der 
bestehenden Regelungen für den Zeitraum bis zum 
10.01.2021 für das Bistum Magdeburg wie folgt fest: 
 

1. Entsprechend der Einschätzung der örtlichen 
Situation kann in jeder Pfarrei entschieden 
werden, ob öffentliche Gottesdienste mit 
Gemeindebeteiligung gefeiert werden. 

 
2. Diese Entscheidung soll der zuständige Pfarrer 

bzw. Priester zusammen mit den haupt-
amtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, nach Möglichkeit auch 
unter Einbeziehung der Gremien, treffen. 

 
3. Über die Absage von Gottesdiensten ist breit 

zu informieren, insbesondere die bereits 
angemeldeten Personen. 

 
Über die von mir getroffenen Regelungen hinaus steht 
aber jeder einzelne Gläubige in der Verantwortung für 
sich und muss für sich die Entscheidung treffen, ob er 
aus seiner persönlichen Situation heraus einen 
öffentlichen Gottesdienst besuchen kann.  
 
Trotz der notwendigen Einschränkungen und mancher 
verbleibender Verunsicherungen wünsche ich uns allen 
eine frohe Feier des Weihnachtsfest! 
 
Magdeburg, den 21.12.2020 
 
Dr. Gerhard Feige 
Bischof 
 
 
 
 
 

Nr. 12 2. Ergänzung zur 5. Anordnung vom 
30.10.2020 für das Bistum Magdeburg 

 
Der Bischof von Magdeburg ordnet in Ergänzung zur 5. 
Anordnung vom 30.10.2020 folgendes für die Zeit vom 
11.01.2020 bis auf weiteres an: 
 

1. Anmeldung 
 

Für die Gottesdienste, bei denen mit einer großen 
Teilnehmerzahl zur rechnen ist, wird eine 
vorherige Anmeldung empfohlen. Die 
Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmer müssen 
darüber hinaus entsprechend der Regelungen der 
5. Anordnung in Listen erfasst werden 

 
2 Maskenpflicht 

 
Für alle Sonn- und Feiertagsgottesdienste und für 
alle anderen Gottesdienstformen gilt eine 
Maskenpflicht in und vor der Kirche. Im Einzelfall 
ist eine Befreiung glaubhaft zu machen, z.B. durch 
ein ärztliches Attest. Nur für den Zelebranten, 
andere Leiter sowie Mitwirkende, z. B. Lektoren, 
gilt die Maskenpflicht eingeschränkt, dies be-
deutet, dass sie ohne Maske sprechen dürfen, um 
die Verständlichkeit zu gewährleisten.  

 
3. Gemeindegesang und musikalische Gestaltung 

 
Gemeindegesang und Chorgesang ist in den 
Gottesdiensten untersagt. Kantorengesang und 
Einsatz von Solisten, bei Mehrstimmigkeit in 
einfacher Stimmbesetzung ist möglich. Der 
Einsatz von Blasinstrumenten in kleiner 
Besetzung ist in den Gottesdiensten nur unter 
Beachtung der Abstandsregelungen der 5. 
Anordnung des Bischofs möglich. 

 
4. Durchlüftung 

Auf eine gute Durchlüftung der Räume vor und 
nach den Gottesdiensten ist zu achten.  

 
5. Beachtung von Corona-Anordnungen der 

zuständigen staatlichen Stellen 
 

Die Pfarreien sind verpflichtet, die jeweiligen 
regionalen Corona-Anordnungen der zuständigen 
staatlichen Stellen zu prüfen und zu beachten.  

 
6. Entscheidung über die Feier öffentlicher Gottes-

dienste 
 

 Entsprechend der Einschätzung der 
örtlichen Situation kann in jeder Pfarrei 
entschieden werden, ob öffentliche 
Gottesdienste mit Gemeindebeteiligung 
gefeiert werden. 

 

 Diese Entscheidung  soll der zuständige 
Pfarrer bzw.  Priester zusammen mit den 
hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nach 
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Möglichkeit auch unter Einbeziehung der 
Gremien, treffen. 

 

 Über die Absage von Gottesdiensten ist 
breit zu informieren, insbesondere die 
bereits angemeldeten Personen. 
 

7. Verantwortung der Gläubigen 
 

Über die von mir getroffenen Regelungen hinaus 
steht aber jeder einzelne Gläubige in der 
Verantwortung für sich und muss für sich die 
Entscheidung treffen, ob er aus seiner 
persönlichen Situation heraus einen öffentlichen 
Gottesdienst besuchen kann.  

 
8. Die 2. Ergänzung ersetzt die Weihnachtsregelung 

des Bistums vom 16.12.2020 sowie die Regelun-
gen der E-Mail vom 21.12.2020. 

 
Magdeburg, den 07. Januar  2021 
 
Für das Bistum Magdeburg 
 
Dr. Gerhard Feige 
Bischof 

Anlage 

Mitteilungen des Generalvikars 
 

Nr. 13 Erhebungsbogen der Deutschen 
Bischofskonferenz zur Kirchlichen 
Statistik für das Jahr 2020 

 
Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
bittet im Januar 2021 wieder alle Pfarreien um die 
Zahlen zur Kirchlichen Statistik für das Jahr 2020 in 
Form eines Online-Erhebungsbogens. 
Dieser Online-Erhebungsbogen wird am 11. Januar 
2021 über das Meldewesensystem „e-mip“ zum 
Ausfüllen bereitgestellt. Zu berücksichtigen sind alle 
Zahlen aus dem Jahr 2020, die auf dem Gebiet der 
Pfarrei angefallen sind. Die Katholikenzahl der Pfarrei 
und die Zahl der Kirchenaustritte sind bereits im 
Erhebungsbogen vorausgefüllt und stammen aus dem 
Meldewesen. 
Die leitenden Pfarrer bzw. die Leitungsteams werden 
gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass der Online-
Erhebungsbogen bis spätestens zum 31. Januar 2021 
ausgefüllt und nach Abschluss freigegeben wird. Wir 
bitten dringend um Beachtung dieses Termins damit 
wir als Bistum nach den nötigen Abschlussarbeiten bis 
spätestens zum 28. Februar 2021 – wie auf dem 
Erhebungsbogen angegeben – die gesamte Statistik 
an das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
übergeben können. 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn 
Wolfgang Romba, Tel.: (0391) 5961-172, E-Mail: 
wolfgang.romba@bistum-magdeburg.de. 
 
 
 

Nr. 14 Geänderte Öffnungs- und Bürozeiten 
des Bischöflichen Ordinariates 
anlässlich der Corona-Pandemie 

 
Der Publikumsverkehr des Bischöflichen Ordinariates 
wird bis auf Weiteres, aufgrund der Corona-Pandemie, 
eingestellt. Telefonisch erreichbar ist das Bischöfliche 
Ordinariat unter den Telefonnummern (0391) 5961-0, 
(0391) 5961-134 und (0391) 5961-146. 
 

Mitteilungen des Bischöflichen Ordinariates 
 

Prozessbereich 2, Personaleinsatzplanung und 
Personalentwicklung 
 
Nr. 15 Besoldungstabelle Priester 
 
Die Besoldung der Priester im Bistum Magdeburg 
erhöht sich mit Wirkung vom 01.01.2021 um 1,06 %. 
Die aktualisierte Besoldungstabelle befindet sich in der 
Anlage des Amtsblattes Januar 2021. 

Anlage 
 

Nr. 16 Personalia 
 
Kontaktdaten der Verwaltungskoordinatoren 
 
Pfarreien Dessau und Dessau-Roßlau: 
Herr Valentin Richter 
Tel.: 0151 61265335 
E-Mail: valentin.richter@bistum-magdeburg.de 
 
Pfarreien Sangerhausen, Hettstedt, Eisleben und 
Querfurt: 
Herr Aaron Richardt 
Tel.: 0160 96349743 
E-Mail: aaron.richardt@bistum-magdeburg.de 
 

Nr. 17 Todesanzeige 
 
Diakon i.R. Reinhard Feuersträter ist am 19. Dezember 
2020 im Alter von 67 Jahren verstorben. Das Requiem 
wird am 09. Januar 2021 um 11:00 Uhr in der 
katholischen Kirche St. Mauritius und St. Paulus in 
Halle gefeiert. Die Urnenbeisetzung wird zu einem 
späteren Zeitpunkt im Kreis der Familie stattfinden. 
 

Weitere kirchliche Nachrichten 
 

Nr. 18 Katholisches Blindenwerk Ost e.V. 
 
Neue Kontaktdaten 
 
Katholisches Blindenwerk Ost e.V. 
Geschäftsstelle 
Abendleite 23 
09114 Chemnitz 
Tel.: (03 71) 4939984 
E-Mail: info@kbw-ost.de 
Neue Geschäftsführerin: Frau Claudia Schiller 
 

mailto:info@kbw-ost.de


 

20 

Nr. 19 Neu 2021: Videosprechstunde der 
Kirchlichen Datenschutzaufsicht 

 
In Zeiten von persönlicher Kontaktvermeidung bietet 
die Kirchliche Datenschutzaufsicht eine offene Video-
sprechstunde an, in der datenschutzrelevante Fragen 
gestellt werden können. 
Die Termine werden auf der Homepage der Kirchlichen 
Datenschutzaufsicht www.kdsa-ost.de veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagen: 
Nr. 1 Änderung der Satzung des Verbandes der 

Diözesen Deutschlands 
Nr. 2 Beschluss 2/2020 der Regional-KODA Nord-

Ost vom 24.09.2020 
Nr. 3 Beschluss 3/2020 der Regional-KODA Nord-

Ost vom 24.09.2020 
Nr. 4 Beschluss 4/2020 der Regional-KODA Nord-

Ost vom 24.09.2020 
Nr. 5 Beschluss 5/2020 der Regional-KODA Nord-

Ost vom 24.09.2020 
Nr. 6 Gesetz über das Verwaltungsverfahren im 

kirchlichen Datenschutz (KDS-VwVfG) 
Nr. 7 Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung 

des Leids 
Nr. 8a Zweckvereinbarung des Interdiözesanen 

Offizialats Erfurt 
Nr. 8b Interne Statuten des Interdiözesanen 

Offizialats Erfurt 
Nr. 12 2. Ergänzung zur 5. Anordnung vom 

30.10.2020 für das Bistum Magdeburg 
Nr. 15 Besoldungstabelle Priester 
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